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1. Beschreibung des Vorhabens

In 23942 Dassow-Pötenitz ist auf dem Gelände von Schloss und Gutsanlage die Errichtung eines Hotels
und Appartementresorts mit Restaurantbetrieb und einer Anzahl von voraussichtlich 530 Betten ge-
plant.

  

Abbildung 1: Lageplan des Vorhabens, Stand 11.11.2021

Wesentliche Schallquellen in diesem Vorhaben stellen Fahrzeugbewegungen und Parkvorgänge von Pkw
dar.

Grundlage für die Ermittlung der projektbezogenen Schallemissionen bilden die Verkehrszahlen der DTV
Prognose 2035 sowie der DTV-SV Prognose 2035 (Abbn. 2 & 3).
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Abbildung 2: Verkehrsbelastung Prognose 2035 DTV [Kfz/d]

Abbildung 3: Verkehrsbelastung Prognose 2035 DTVsv [SV/d]

Demnach fahren das Gelände etwa 370 Fahrzeuge pro Tag (24h) an und verlassen es wieder. In dieser
Zahl sind drei Lkw enthalten. In Anlehnung an die Verkehrsstudie wird mit einer Verteilung von 93,2%
der Fahrzeugbewegungen im Tageszeitraum (06:00 – 22:00 Uhr) und 6,8% in der Nacht
(22:00 – 06:00 Uhr) gerechnet, wobei die Lkw ausschließlich dem Tageszeitraum zugerechnet werden.
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Hauptzufahrt zum Gelände bildet die Straße Am Gutshof. Eine weitere Zufahrt existiert westlich über die
Schlossallee. Diese wird mit Pollern abgesperrt und ist daher als Privatstraße anzusehen.

Auf dem Gelände befinden sich zwei große Stellplatzbereiche. Ein Parkplatz mit Anfahrt über die Schlos-
sallee liegt im Südwesten des Areals mit 72 Stellplätzen für Gäste von Hotel und Restaurant. Der andere
Parkplatz mit Anfahrt über die Straße Am Gutshof liegt südlich des Wirtschaftsbereiches mit 108 Stell-
plätzen für Gäste und Personal. Weitere 23 Gäste-Stellplätze befinden sich in der Nähe der Apartments
am Gutshof. In Richtung der östlichen Zufahrt (Straße An der Schule) befinden sich seitlich der inneren
Erschließungsstraße weitere 14 Gäste-Stellplätze. Die Fläche neben der alten Gärtnerei soll als temporä-
rer Parkplatz bei Veranstaltungen dienen.
Zur Ermittlung der Schallemissionen des Fahr- und Parkverkehrs werden die Straßen asphaltiert ange-
nommen, die Fahrgassen der Parkplätze gepflastert, Fugenbreite >3mm.
Die Anzahl von Fahr- und Parkbewegungen auf dem Gelände wurde so kalkuliert, dass die maximalen
Vorgänge berücksichtigt wurden, die schalltechnisch verträglich sind. Dies deckt dann auch über die in
den Abbn. 2 & 3 dargestellten Bewegungen Mehrfachbewegungen eines Fahrzeugs auf dem Gelände ab.

Ver- und Entsorgungsfahrten von Lkw werden mit einer Anzahl von 3 An- und Abfahrten sowie 3 Contai-
nerwechseln im Bereich des Betriebshofes im Tageszeitraum außerhalb der Ruhezeiten berücksichtigt.

Als schalltechnisch relevante technische Anlagen im Außenbereich wird Heizungs-/ Klimatechnik im Be-
reich des Heizhauses berücksichtigt. Diese Anlagen werden in den Berechnungen als Tag und Nacht
durchgängig betrieben berücksichtigt.

Im Folgenden werden die beschriebenen Schallquellen tabellarisch zusammengefasst:
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Tabelle 1: Betriebsvorgänge

Bezeichnung der Schallquellen

Anzahl
Tag

09:00-13:00 Uhr
15:00-20:00 Uhr

Ruhezeiten
06:00-09:00 Uhr
13:00-15:00 Uhr
20:00-22:00 Uhr

Nacht
jeweils lauteste
Nachtstunde

Parkplatz Südwest (64+14 Stellplätze)
An- oder Abfahrt Pkw

369 287 12

Parkplatz Südwest (64+14 Stellplätze)
Parkbewegungen Pkw

369 287 12

Parkplatz Süd (108 Stellplätze)
An- oder Abfahrt Pkw

369 287 12

Parkplatz Süd (108 Stellplätze)
Parkbewegungen Pkw

369 287 12

Parkplatz Mitte (19 Stellplätze)
Parkbewegungen Pkw

256 200 6

Fahrbewegungen Pkw Gesamtgelände 369 287 12

Ver- und Entsorgung
An- und Abfahrt Lkw

3 --- ---

Containerwechsel Abfall, Betriebshof 3 --- ---

Haustechnische Anlagen, Betriebshof
durchgängiger Betrieb, Summe aller Einzelanla-
gen im räumlichen Zusammenhang**

1 1 1

* ein Parkvorgang beinhaltet zwei Parkbewegungen
** keine rechnerische Berücksichtigung, siehe Abschnitt 3.2.5



 
 

20211222_2021-0195_Gutsanlage Pötenitz Seite 9 von 42

2. Beschreibung der Immissionssituation

2.1 Räumliche Einordnung

Das Areal ist umgeben von Wohnnutzungen, die planungsrechtlich als Allgemeines Wohngebiet (WA)
(IO1 – IO6) und Mischgebiet bzw. Dorfgebiet (MI/MD) (IO7 – IO10) eingestuft sind (Abb. 4).

Abbildung 4: Lage schutzwürdiger Nutzungen

2.2 Immissionsschutzrechtliche Vorgaben

Das Vorhaben befindet sich im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 2 „Schloss & Gutsanlage Pöte-
nitz“. Dieser enthält keine spezifischen Festsetzungen zum Schutz umliegender Nutzungen vor schädli-
chen Umweltwirkungen durch Gewerbelärm. Die Bewertung erfolgt dementsprechend anhand der Im-
missionsrichtwerte IRW der TA Lärm.

Zur Beurteilung der betrachteten Immissionsorte werden folgende Immissionsrichtwerte IRW zur Tages-
und Nachtzeit gemäß TA Lärm herangezogen:
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Tabelle 2: Immissionsrichtwerte IRW gemäß TA Lärm für die maßgeblichen Immissionsorte

Immissionsort, Geschoss, Fassade
Grundlage der pla-
nungsrechtlichen

Einstufung

Gebiets-
nutzung

Immissionsrichtwerte
IRW in dB(A)

Tag Nacht

IO1/Whs. Strandweg 1, O, DG

IO2/Whs. Strandweg 1b, O, EG

IO3/Whs. Strandweg 1a, O, DG

IO4/Whs. Bergstr. 10/12, N, DG

IO5/Whs. Bergstr. 20, N, DG

IO6/Whs. Bergstr. 29b, S, DG

IO7a/Whs. Schlossallee 10, W, DG

IO7b/Whs. Schlossallee 10, S, DG

IO8a/Whs. Bergstr. 29b, W, DG

IO8b/Whs. Bergstr. 29b, S, DG

IO9/Whs. Bergstr. 31, S, DG

IO10/Whs. An der Schule 3, S, EG

BPL Nr. 2, 2. Änd.

BPL Nr. 2, 2. Änd.

BPL Nr. 2, 2. Änd.

BPL Nr. 1, 2.+3. Änd.

BPL Nr. 1, 2.+3. Änd.

BPL Nr. 1, 2.+3. Änd.

BPL Nr. 2, 4. Änd.

BPL Nr. 2, 4. Änd.

BPL Nr. 2, 4. Änd.

BPL Nr. 2, 4. Änd.

BPL Nr. 2, 4. Änd.

BPL Nr. 2

WA

WA

WA

WA

WA

WA

MI

MI

MI

MI

MI

MD

55

55

55

55

55

55

60

60

60

60

60

60

40

40

40

40

40

40

45

45

45

45

45

45



 
 

20211222_2021-0195_Gutsanlage Pötenitz Seite 11 von 42

3. Ermittlung der Geräuschimmissionen

3.1 Grundlagen der Ermittlung und Bewertung von Schallimmissionen

UmMenschen vor schädlichen Umwelteinwirkungen zu schützen und ihre Entstehung zu vermeiden, ist
das Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) heranzuziehen. Entsprechend §48 Abs.1 BImSchG ist zur
Beurteilung potenziell schädlicher Umwelteinwirkungen durch Geräusche, hervorgerufen durch geneh-
migungspflichtige und nicht genehmigungspflichtige Anlagen, die TA Lärm als Verwaltungsvorschrift her-
anzuziehen. Sie beschreibt u.a. das Verfahren zur Ermittlung von Emissionen und Immissionen und defi-
niert nutzungsabhängige Immissionsrichtwerte. Im Folgenden werden wesentliche Aspekte der TA Lärm
näher erläutert:

→ Einwirkungsbereich (Ziffer 2.2 TA Lärm)

Der Einwirkungsbereich eines Vorhabens ist als die Fläche definiert, innerhalb derer der von der Anlage
verursachte Beurteilungspegel weniger als 10 dB unter dem jeweils geltenden Immissionsrichtwert liegt.

→ Vor-, Zusatz-, Gesamtbelastung (Ziffer 2.4 TA Lärm)

Die Vorbelastung umfasst Geräusche, die von weiteren Anlagen, für die die TA Lärm gilt, auf einen Im-
missionsort einwirken, ohne die Geräusche der zu beurteilenden Anlage. Unter Zusatzbelastung ist die
prognostizierte und/oder bestehende Geräuscheinwirkung der zu beurteilenden Anlage zu verstehen.
Die Gesamtbelastung umfasst die Geräuscheinwirkung durch Vor- und Zusatzbelastung an einem Immis-
sionsort.

→Maßgeblicher Immissionsort (Ziff. 2.4 TA Lärm), Immissionsrichtwerte (Ziff. 6.1 TA Lärm)

Als Immissionsort gilt der Messort 0,5 m vor dem geöffneten Fenster eines schutzbedürftigen Raumes
im Sinne von DIN 4109-1. Maßgeblich sind dabei die Immissionsorte, an denen eine Überschreitung der
geltenden Immissionsrichtwerte durch Geräuscheinwirkung der zu beurteilenden Anlage am ehesten zu
erwarten ist.

Vorbehaltlich verschiedener Regelungen gilt der Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Ge-
räusche als sichergestellt, wenn die Gesamtbelastung am maßgeblichen Immissionsort die Immissions-
richtwerte (IRW) nicht überschreitet. Die Richtwerte sind von der jeweiligen Gebietsnutzung abhängig,
wie in der nachfolgenden Tabelle angegeben.
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Tabelle 3: Gebietseinstufung und Immissionsrichtwerte für Immissionsorte außerhalb von Gebäuden

Gebietseinstufung
Immissionsrichtwerte in dB(A)

Tag Nacht

Industriegebiete 70 70

Gewerbegebiete 65 50

Urbane Gebiete 63 45

Kern-, Dorf- und Mischgebiete 60 45

Allgemeine Wohngebiete, Kleinsiedlungsgebiete 55 40

Reine Wohngebiete 50 35

Kurgebiete, Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen 45 35

Einzelne Geräuschspitzen (IRWT/N,max) dürfen die Immissionsrichtwerte am Tag um nicht mehr als 30 dB
und in der lautesten Nachtstunde um nicht mehr als 20 dB überschreiten.

Abweichend von oben genannten IRW beträgt der Beurteilungspegel für seltene Ereignisse gemäß Ziffer
6.3 TA Lärm tags 70 dB(A) und nachts 55 dB(A). Diese Regelung gilt nicht für Industriegebiete. Seltene
Ereignisse im Sinne der Ziffer 7.2 TA Lärm sind demnach Ereignisse, die an weniger als 10 Tagen oder
Nächten im Jahr und nicht an mehr als zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden stattfinden.

→ Beurteilungszeiten (Ziffer 6.4 TA Lärm)

Die o.g. IRW beziehen sich i.d.R. auf die nachfolgend genannten Zeiträume und Beurteilungszeiten:

Tabelle 4: Beurteilungszeiten bei Tag und Nacht

Bezeichnung Zeitraum Beurteilungszeit

Tag 06:00 – 22:00 Uhr 16 h

Nacht 22:00 – 06:00 Uhr 1 h*

* volle Nachtstunde (z.B. 22:00 – 23:00 Uhr), in der die zu beurteilende Anlage den höchsten Beurteilungspegel
verursacht

In Reinen und Allgemeinen Wohngebieten, Kleinsiedlungsgebieten sowie Kurgebieten und an Kranken-
häusern und Pflegeeinrichtungen sind nach Ziffer 6.5 TA Lärm Zeiträume mit erhöhter Empfindlichkeit
zu berücksichtigen. Für Geräuschquellen, die in diesen Zeiträumen auf die Immissionsorte einwirken, ist
ein Zuschlag von 6 dB zu vergeben. Die Zeiträume mit erhöhter Empfindlichkeit sind wie folgt:
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Tabelle 5: Zeiträume erhöhter Empfindlichkeit (Ruhezeiten)

Kategorie Zeitraum

Werktag
06:00 – 07:00 Uhr;
20:00 – 22:00 Uhr

Sonn- und Feiertag
06:00 – 09:00 Uhr;
13:00 – 15:00 Uhr
20:00 – 22:00 Uhr

→ Prüfung im Regelfall (Ziffer 3.2.1 Abs. 2 und Abs. 5 TA Lärm)

Kommt bei nicht genehmigungsbedürftigen Anlagen die vereinfachte Regelfallprüfung zur Anwendung,
so kann auf die Betrachtung der Vorbelastung dann verzichtet werden, wenn absehbar ist, dass das zu
beurteilende Vorhaben nicht relevant zu einer Überschreitung der IRW beiträgt. Die Genehmigung darf
auch dann nicht verwehrt werden, wenn die Überschreitung der IRW unter Berücksichtigung der Vorbe-
lastung als nicht relevant anzusehen ist. Dies ist i.d.R. der Fall, wenn die von der zu beurteilenden Anlage
ausgehende Zusatzbelastung die IRW am maßgeblichen Immissionsort um mindestens 6 dB unterschrei-
tet.

→ Berücksichtigung von Verkehrsgeräuschen (Ziffer 7.4 TA Lärm)

Anlagenbezogener Verkehr auf öffentlichen Verkehrswegen ist bis zu einer Entfernung von 500 mWeg-
länge vom Betriebsgrundstück zu betrachten. Für die durch den Fahrverkehr entstehenden Geräusche
sind organisatorische Maßnahmen zur Minderung der Geräuscheinwirkung dann zu prüfen, wenn fol-
gende Kriterien kumulativ erfüllt sind:

- Die durch den anlagenbezogenen Verkehr ermittelten Geräusche erhöhen den Beurteilungspe-
gel am Immissionsort um mindestens 3 dB, und

- es erfolgt keine Vermischung mit dem übrigen Verkehr, und
- die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV werden erstmals oder weitergehend überschritten.

Zur Beurteilung der Immissionen sind die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV heranzuziehen.

Tabelle 6: Gebietseinstufung und Immissionsgrenzwerte nach §2 der 16. BImSchV für Immissionsorte außerhalb von
Gebäuden

Gebietseinstufung
Immissionsgrenzwerte in dB(A)

Tag Nacht

Kern-, Dorf- und Mischgebiete 64 54

Reine und Allgemeine Wohngebiete, Kleinsiedlungsgebiete 59 49

Kurgebiete, Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen 57 47

In Gewerbe- und Industriegebieten ist der anlagenbezogene Verkehr auf öffentlichen Verkehrswegen
nicht zu betrachten.
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3.2 Beschreibung der Emissionsansätze

3.2.1 Lkw-Geräusche

Fahren

Für das Vorbeifahrgeräusch eines Lkw >105 kW wird folgender längenbezogener Schallleistungspegel
angesetzt:

LWA‘,1h = 63 dB(A) (bei v = 20 km/h); Zuschläge: KStrO = 0 dB(A); DStg = 0 dB(A)
LWA,max = 108 dB(A) Betriebsbremse

Quelle: HLUG Heft 3, S. 16

Rangieren, einfach

Für die Rangiergeräusche sind Schallleistungspegel anzusetzen, die etwa 5 dB über dem Schallleistungs-
pegel des Leerlaufgeräusches von 94 dB(A) liegen. Einfache Rangiervorgänge können mit einer mittleren
Geschwindigkeit von 5 km/h als Linienschallquelle dargestellt werden. Die Einwirkzeit ergibt sich aus der
Länge der Fahrstrecke.

LWA = 99 dB(A)

Quelle: HLfU Heft 192, S. 25

3.2.2 Wechsel von Abfallcontainern

Ein Vorgang umfasst das Aufnehmen und das Absetzen eines Abrollcontainers.

Tabelle 7: Emissionskennwerte Aufnehmen/Absetzen Abrollcontainer

Vorgang
LWAeq

in dB(A)
Ki in dB Twirk in min

LWAT,1h

in dB(A)

LWA,max

in dB(A)

Absetzen

Aufnehmen

109

107

7

4

1

1

98,2

93,2

123

123

Summe Containerwechsel 99,4 123

Quelle: HLUG Heft 1

3.2.3 Pkw-Geräusche

Als Pkw gelten im Sinne der RLS19 Personenkraftwagen, Personenkraftwagen mit Anhänger und Liefer-
wagen mit einer zulässigen Gesamtmasse von ≤3,5 t.

Fahren

Der Grundschallleistungspegel für das Vorbeifahrgeräusch eines Pkw ermittelt sich nach der RLS19 nach-
folgender Formel:
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0, = , + 1 ∙  [1 + (


,
),]

Hierbei ist
AW,FzG Emissionsparameter der Fahrzeuggruppe FzG nach Tab. 3 RLS19 in dB
BW,FzG Emissionsparameter der Fahrzeuggruppe FzG nach Tab. 3 RLS19 in km/h
CW,FzG Emissionsparameter der Fahrzeuggruppe FzG nach Tab. 3 RLS19
vFzG Geschwindigkeit der Fahrzeuggruppe FzG in km/h

Daraus ergibt sich folgender längenbezogener Schallleistungspegel:

Tabelle 8: längenbezogener Grundschallleistungspegel Fahren von Kraftfahrzeugen ≤3,5t

Fahrzeuggruppe FzG
AW, Pkw BW, Pkw Cw,P kw VPkw

Schallleistungspegel
LW0

Längenbezogener
Schallleistungspe-

gel LWA, 1h

dB km/h km/h dB(A) dB(A)/m  

Pkw 88 20 3,06 20 91 48  

Für Straßenbeläge, die von nicht geriffeltem Gussasphalt abweichen sowie für Steigungen ab 3% und
Gefälle ab 7% sind gemäß RLS19 Zu- und Abschläge zu berücksichtigen. In vorliegendem Fall sind Zu- und
Abschläge nicht zu vergeben.

Quelle: RLS19, S. 14f

einzelner Parkvorgang

Ein Parkvorgang umfasst zwei Parkbewegungen.

LWA,1h: 63 dB(A) + Ki 4 dB(A) + 3 dB = 70 dB(A)
LWA,16h: 58 dB(A)
LWA,13h: 59 dB(A)
LWA,3h: 65 dB(A)

LWA,max = 99,5 dB(A) Schließen der Heckklappe
(LWA,max = 95,5 dB(A) Schließen von Autotüren)

Quelle: PLS

3.2.4 Parkplätze

Ansätze zur Berechnung von Schallemissionen auf Parkplätzen liefert die Parkplatzlärmstudie (PLS). Ab-
hängig davon, ob das Verkehrsaufkommen auf den Fahrgassen hinreichend genau abgeschätzt werden
kann, werden bei den Berechnungsansätzen das getrennte und das zusammengefasste Verfahren unter-
schieden.
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Abhängig davon, ob mit erhöhtem Parksuchverkehr zu rechnen ist, wird auf einem Teil der Parkflächen
mit dem getrennten (KD = 0 dB), auf einem Teil mit dem zusammengefassten Verfahren gerechnet.

Tabelle 9: Berechnungsparameter und Schallemissionen der Parkplätze

Bezeichnung B0 B
N
Tag

N
RZ

N
Nacht

KPA KI KD KStrO
LWATm

Tag
LWATm

RZ
LWATm

Nacht

h-1 h-1 h-1 dB dB dB dB dB(A) dB(A) dB(A)

PP 64 Stellplätze 1 64 0,57 0,57 0,17 0 4 0 0 82,6 82,6 77,4

PP 14 Stellplätze 1 14 0,57 0,57 0,17 0 4 0 0 76,0 76,0 70,8

PP 19 Stellplätze 1 19 0,57 0,57 0,17 0 4 0 0 77,3 77,3 72,1

PP 108 Stellplätze 1 108 0,38 0,38 0,11 0 4 4,99 1 89,1 89,1 83,7

KStrO = 0 dB asphaltierte Fahrgassen, 1 dB Pflaster mit Fuge >3mm
LWA,max = 99,5 dB(A) Schließen der Heckklappe
(LWA,max = 95,5 dB(A) Schließen von Autotüren)

Quelle: PLS

3.2.5 Technische Anlagen im Freien

Angaben zu Art, Lage und Betrieb technischer Anlagen und Geräte im Freien befinden sich in Ab-
schnitt 1.
Zum Zeitpunkt der Gutachtenerstellung lagen keine detaillierten Angaben zur Ausführung dieser Anla-
gen vor, so dass im folgenden lediglich Empfehlungen formuliert werden, die zu einem späteren Zeit-
punkt verifiziert werden sollten.
Maßgeblich für die Auslegung der Anlagen in Bezug auf Schallemissionen dürften weniger die Wohnnut-
zungen außerhalb des Geländes als die angrenzenden Appartementhäuser sein. Im Sinne der TA Lärm
besteht kein Schutzanspruch der Appartementhäuser vor „anlageneigenen“ Schallquellen. Im Eigeninte-
resse der Betreiber wird empfohlen, die Orientierungswerte der DIN 18005 für Ferienhausgebiete von
tags 50 dB(A) und nachts 35 dB(A) nicht zu überschreiten. Bei der Errichtung von Anlagen im Außenbe-
reich ist zu prüfen, inwieweit Wirtschaftsgebäude als Abschirmung gegenüber den Appartementhäusern
genutzt werden können. Bei Heizungsanlagen ist nicht nur auf den Schallleistungspegel Lw zu achten,
sondern auch auf die Vermeidung tieffrequenter Geräusche, die eine erhebliche Störwirkung haben kön-
nen (siehe Abschnitt 5.2).

Bei Vorliegen einer konkreten Planung wird empfohlen, diese von einem Schallgutachter prüfen zu las-
sen.

Werden an den umliegenden Appartementhäusern die Orientierungswerte der DIN 18005 eingehalten,
stellen die technischen Anlagen bei den außerhalb des Geländes liegenden Immissionsorten keine rele-
vante Schallquelle dar. Daher wurden diese Quellen in vorliegender Berechnung vernachlässigt.
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3.3 Angaben zum Berechnungsmodell und zu gewählten Modellierungsansätzen

Berechnungsmodell

Die Berechnungen erfolgen mit dem Schallausbreitungsprogramm SoundPLAN, Version 8.2, der Firma
SoundPLAN GmbH.

Berechnungsverfahren

Basierend auf DIN ISO 9613-2 werden die Berechnungen nach dem allgemeinen Verfahren durchgeführt.
Abhängig von den verfügbaren Daten werden sowohl A-bewertete Oktav-Schallpegel im Frequenzbe-
reich von 63 Hz bis 8.000 Hz als auch Einzahlwerte mit einer Schwerpunktfrequenz von 500 Hz verwen-
det.

Meteorologische Dämpfung

Die meteorologische Dämpfung Cmet wurde mit einem C0 von Null berücksichtigt.

Topografie

In vorliegendem Fall wird ohne ein digitales Geländemodell gerechnet.

3.4 Erforderliche Schallminderungsmaßnahmen

Erste Berechnungen haben ergeben, dass die Immissionsrichtwerte für kurzzeitige Schalldruckpegelspit-
zen gemäß Ziffer 6.1 der TA Lärm an den Wohnhäusern südlich des Parkplatzes an der Schlossallee zur
Nachtzeit geringfügig überschritten werden (+ 1 dB am IO5). Ursache ist der Spitzenpegel Lw,max von
99,5 dB(A), der auf Pkw-Parkplätzen für das Schließen von Heckklappen anzusetzen ist - unabhängig von
der Frequentierung des Parkplatzes.

Eine Schallschutzwand entlang des südlichen Randes des Parkplatzes mit einer Höhe von minimal 1,5 m
über Parkplatzniveau und einer Länge von etwa 55 m (Abbildung 5) reduziert die Schallabstrahlung hin-
reichend, sodass die Immissionsrichtwerte für Schalldruckpegelspitzen an allen untersuchten Immission-
sorten zur Tages- und Nachtzeit eingehalten werden können (Tab. 12).

Die Wand ist fugendicht und mit einer Masse von mindestens 25 kg/m² zu errichten. Anforderungen an
den Absorptionsgrad der Wand werden nicht gestellt. Die Wand kann auch als Wall ausgeführt werden.
Bei einer Ausführung als Wall ist darauf zu achten, dass die dem Parkplatz zugewandte Schirmkante
nicht wesentlich weiter von der Schallquelle wegrückt, da sich sonst die erforderliche Höhe des Walls
erhöht – die Böschung zum Parkplatz hin sollte also möglichst steil gewählt werden. Eine Bepflanzung
wirkt nicht schallmindernd.

Die in Abbildung 5 dargestellte zusätzliche Wand im Westen ist aus Schallschutzsicht nicht erforderlich.
In Hinblick auf eine mögliche Belästigung der benachbarten Wohnnutzungen durch Scheinwerferlicht
wird empfohlen, den Parkplatz auch in Richtung Westen abzuschirmen.
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Abbildung 5: Illustration der erforderlichen baulichen Schallminderungsmaßnahmen
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3.5 Darstellung und Bewertung der ermittelten Ergebnisse

3.5.1 Beurteilungspegel

Basierend auf den Angaben in den vorangegangenen Abschnitten ergeben sich die folgenden Beurtei-
lungspegel.

→ Die Ergebnisse berücksichtigen die in Abschnitt 3.4 beschriebenen Schallminderungsmaßnahmen.

Tabelle 10: Vergleich der Beurteilungspegel Lr mit den Zielwerten IRW – Tageszeitraum

Immissionsort IRWT in dB(A) Lr,T in dB(A) Pegelabstand

IO1/Whs. Strandweg 1, O, DG

IO2/Whs. Strandweg 1b, O, EG

IO3/Whs. Strandweg 1a, O, DG

IO4/Whs. Bergstr. 10/12, N, DG

IO5/Whs. Bergstr. 20, N, DG

IO6/Whs. Bergstr. 29b, S, DG

IO7a/Whs. Schlossallee 10, W, DG

IO7b/Whs. Schlossallee 10, S, DG

IO8a/Whs. Bergstr. 29b, W, DG

IO8b/Whs. Bergstr. 29b, S, DG

IO9/Whs. Bergstr. 31, S, DG

IO10/Whs. An der Schule 3, S, EG

55

55

55

55

55

55

60

60

60

60

60

60

37

37

37

34

45

46

43

44

35

30

30

35

>-15

>-15

>-15

>-15

-10

-9

>-15

>-15

>-15

>-15

>-15

>-15

Die Ergebnisse zeigen, dass die geltenden Immissionsrichtwerte der TA Lärm zur Tageszeit an den unter-
suchten Immissionsorten um mindestens 9 dB unterschritten werden.
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Tabelle 11: Vergleich der Beurteilungspegel Lr mit den Zielwerten IRW – Nachtzeitraum

Immissionsort IRWN in dB(A) Lr,N in dB(A) Pegelabstand

IO1/Whs. Strandweg 1, O, DG

IO2/Whs. Strandweg 1b, O, EG

IO3/Whs. Strandweg 1a, O, DG

IO4/Whs. Bergstr. 10/12, N, DG

IO5/Whs. Bergstr. 20, N, DG

IO6/Whs. Bergstr. 29b, S, DG

IO7a/Whs. Schlossallee 10, W, DG

IO7b/Whs. Schlossallee 10, S, DG

IO8a/Whs. Bergstr. 29b, W, DG

IO8b/Whs. Bergstr. 29b, S, DG

IO9/Whs. Bergstr. 31, S, DG

IO10/Whs. An der Schule 3, S, EG

40

40

40

40

40

40

45

45

45

45

45

45

32

32

32

25

36

36

38

38

29

24

23

25

-8

-8

-8

-15

-4

-4

-7

-7

>-15

>-15

>-15

>-15

Die Ergebnisse zeigen, dass die geltenden Immissionsrichtwerte der TA Lärm zur Nachtzeit an den unter-
suchten Immissionsorten um mindestens 4 dB unterschritten werden.

Nach Inaugenscheinnahme des Standortes ist davon auszugehen, dass keine weiteren Geräuschimmissi-
onen aus gewerblichen Anlagen auf die untersuchten Immissionsorte zur Nachtzeit einwirken, sodass
die Einhaltung der geltenden Immissionsrichtwerte auch in der Gesamtbelastung gewährleistet ist.
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3.5.2 Spitzenpegel

Die Immissionsrichtwerte für kurzzeitige Schalldruckpegelspitzen gemäß Ziffer 6.1 der TA Lärm werden
an den untersuchten Immissionsorten zur Tages- und Nachtzeit unter Berücksichtigung der in Ab-
schnitt 3.4 beschriebenen Schallminderungsmaßnahmen unterschritten:

Tabelle 12: Vergleich der Spitzenpegel mit den Zielwerten – Tages- und Nachtzeitraum

Immissionsort
IRWT,max

in dB(A)
IRWN,max

in dB(A)
Lr,T,max

in dB(A)
Lr,N,max

in dB(A)

IO1/Whs. Strandweg 1, O, DG

IO2/Whs. Strandweg 1b, O, EG

IO3/Whs. Strandweg 1a, O, DG

IO4/Whs. Bergstr. 10/12, N, DG

IO5/Whs. Bergstr. 20, N, DG

IO6/Whs. Bergstr. 29b, S, DG

IO7a/Whs. Schlossallee 10, W, DG

IO7b/Whs. Schlossallee 10, S, DG

IO8a/Whs. Bergstr. 29b, W, DG

IO8b/Whs. Bergstr. 29b, S, DG

IO9/Whs. Bergstr. 31, S, DG

IO10/Whs. An der Schule 3, S, EG

85

85

85

85

85

85

90

90

90

90

90

90

60

60

60

60

60

60

65

65

65

65

65

65

57

54

52

45

56

57

63

63

57

49

55

63

57

54

52

43

56

57

63

63

47

45

41

43
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4. Beurteilung von anlagenbezogenem Verkehr auf öffentlichen Verkehrswegen

Nach TA Lärm ist zu prüfen, ob Geräusche durch Verkehrsbewegungen auf öffentlichen Verkehrsflächen
im Umkreis von 500 m vom Betriebsgelände durch Maßnahmen organisatorischer Art vermindert wer-
den können. Diese Prüfung ist nur erforderlich, wenn die in Abschnitt 3.1 dieses Gutachtens angegebe-
nen, kumulativ geltenden Kriterien erfüllt werden. Nachfolgend wird geprüft, ob dies im vorliegenden
Fall zutrifft.

Die verkehrliche Erschließung des Geländes an die öffentlichen Verkehrsflächen erfolgt über die Schlos-
sallee, die Straße Am Gutshof und die Straße An der Schule. Ab der Einmündung auf die Bergstraße wird
der Verkehr zu etwa 80 % in westlicher und zu 20 % in östlicher Richtung abgeführt.
Auf Grundlage der Prognosedaten 2035 (Abb. 12 und 3) werden folgende Kennzahlen für die Untersu-
chung herangezogen:

Tabelle 13: Verkehrskennzahlen Prognose 2035 / Prognose 2035 inkl. Zusatzverkehre

Prognose 2035 Prognose 2035 inkl. Zusatzverkehre

Kennzahlen Bergstraße Bergstraße W Bergstraße O Am Gutshof

Kfz/24h
davon SV/24h

617
32

1.184
38

760
32

710
6

T N T N T N T N

Kfz/h
Pkw/h
SV/h

35,9
34,0
1,9

5,4
5,1
0,3

69,0
66,8
2,2

10,0
9,7
0,3

44,3
42,5
1,9

6,4
6,2
0,3

41,4
41,1
0,3

6,0
6,0
0

Emissionspegel
Lm,E in dB(A) 49,57 41,35 51,42 43,03 50,02 41,63 47,58 39,20

 

Die geplante Wegstrecke im Umkreis von 500 m um das Betriebsgelände führt durch Mischgebiet und
Allgemeines Wohngebiet. Auf Immissionsorte (auch Wohnnutzungen) der Kategorien a) und b) entspre-
chend der Ziffer 6.1 der TA Lärm ist das Kriterium der Ziffer 7.4, TA Lärm, nicht anzuwenden1. Für schutz-
würdige Nutzungen in GE- und GI-Gebieten kommen demnach keine (organisatorischen Maßnahmen
zum Schutz vor Verkehrslärm in Betracht. Schalleinwirkungen durch der Anlage zuzuordnenden Verkehr
auf öffentlichen Straßen auf schutzwürdige Nutzungen der Kategorien c) bis f) entsprechend der Ziffer
6.1 der TA Lärm werden im Folgenden untersucht.

Es wird geprüft, inwieweit folgende Kriterien entspr. Ziffer 7.4, TA Lärm, an umliegenden schutzwürdi-
gen Nutzungen kumulativ erfüllt sind:

- Die durch den anlagenbezogenen Verkehr ermittelten Geräusche erhöhen den Beurteilungs-
pegel am Immissionsort um mindestens 3 dB, und

- es erfolgt keine Vermischung mit dem übrigen Verkehr, und
- die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV werden in der Gesamtbelastung erstmals oder wei-

tergehend überschritten.

 
1 Vgl. Feldhaus/Tegeder (2014), S. 259, Seitenziffer 46
Vgl. Hansmann (2000), S. 157, Seitenziffer 49



 
 

20211222_2021-0195_Gutsanlage Pötenitz Seite 23 von 42

Pegelerhöhung um 3 dB(A)

Die Eingangsdaten für die Emissionsberechnungen und die sich hieraus ergebenden Emissionspegel Lm,E

für den Tages- und Nachtzeitraum sind in Tab. 13 dargestellt. Die Beurteilung erfolgt nach der 16. BIm-
SchV in Verbindung mit der RLS-19.

Basierend auf den Bestands-Verkehrsmengen und dem anlagenbezogenen Zusatzverkehr ergeben sich
die folgenden Beurteilungspegel an den untersuchten Immissionsorten:

Tabelle 14: Vergleich der Beurteilungspegel Lr,N Prognose 2035 / Prognose 2035 inkl. Zusatzverkehre sowie resul-
tierende Pegelerhöhung

Immissionsort

IGWT/N

in dB(A)

P2035

Lr,T in dB(A)

P2035 inkl. Zu-
satzverkehr

Lr,T in dB(A)

Pegelerhöhung

IO8a/Whs. Bergstr. 29b, W, DG

IO8b/Whs. Bergstr. 29b, S, DG

IO9/Whs. Bergstr. 31, S, DG

IO4/Whs. Bergstr. 10, N, DG

IO2/Whs. Strandweg 1b, O, DG

IO5/Whs. Bergstr. 20, N, DG

64/54

64/54

64/54

59/49

59/49

59/49

51/42

54/46

58/50

57/49

47/38

54/47

53/45

55/46

58/50

59/50

48/40

57/48

+2/+3

+1/0

0/0

+2/+1

+1/+2

+3/+1

Wie die Berechnungsergebnisse zeigen, erhöhen die durch das geplante Vorhaben entstehenden Zusatz-
verkehre den bestehenden Beurteilungspegel in der Gesamtbelastung an den untersuchten Immission-
sorten nur am IO8a zur Nachtzeit und am IO5 zur Tageszeit um 3 dB.

Erstmalige oder weitergehende Überschreitung der Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV

Wie in Tab. 10 dargestellt, wird der jeweils geltende Immissionsgrenzwert IGW der 16. BImSchV nur am
Immissionsort IO4 zur Nachtzeit um 1 dB überschritten.

Vermischung mit dem übrigen Verkehr

Grundsätzlich kann bei dem anlagenbezogenen Verkehr ab der Einmündung auf die Bergstraße von ei-
ner Vermischung mit dem übrigen Verkehr ausgegangen werden. Das kann damit begründet werden,
dass der An- und Abfahrverkehr im Verkehrsfluss nicht eindeutig dem Vorhaben zuzuordnen ist, d.h.
nicht erkennbar in Erscheinung tritt. Dies vor allem vor dem Hintergrund, dass An- und Abfahrten im Ta-
gesverlauf zu unterschiedlichen Zeiten stattfinden als auch im Jahresverlauf ungleichmäßig verteilt ist.

Fazit

Die Untersuchung zeigt, dass an keinem untersuchten Immissionsort die drei abzuprüfenden Kriterien
gemäß Ziffer 7.4 kumulativ erfüllt sind. Gemäß Ziff. 7.4 TA Lärm wäre eine Prüfung, ob organisatorische
Maßnahmen eine Verringerung der Geräuschimmissionen bewirken können, somit nicht erforderlich.
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5. Weitere Hinweise zur Gewährleistung des Schallschutzes

5.1 Tonhaltigkeit

Im Rahmen der Schallimmissionsprognose wird vorausgesetzt, dass das Vorhaben nach dem Stand der
Technik zur Lärmminderung errichtet und betrieben wird und somit Tonhaltigkeiten im Anlagengeräusch
nicht zu berücksichtigen sind. Zuschläge für Tonhaltigkeiten gemäß TA Lärm, Anhang A.2.5.2, werden
daher bei der Prognose nicht vergeben. Maßnahmen zur Lärmminderung an Gebäuden und technischen
Anlagen sind so auszulegen, dass im Immissionsbereich keine relevanten tonhaltigen Geräusche auftre-
ten.

5.2 Tieffrequente Geräusche

Die Möglichkeit der rechnerischen Ermittlung und der Beurteilung schädlicher Umwelteinwirkungen
durch Geräusche mit vorherrschenden Energieanteilen im tieffrequenten Bereich (< 90 Hz) ist über die
TA Lärm nicht abgedeckt.

→ Nach Ziffer 7.3 der TA Lärm erfolgen Ermittlung und Beurteilung im Einzelfall, d.h. i.d.R. nach Vorlie-
gen einer konkreten Beschwerde durch betroffene Anwohner, durch Messungen nach den örtlichen
Verhältnissen gemäß DIN 45680 und DIN 45680 Bbl. 1.

Die TA Lärm verweist in Ziffer 7.3 und im Punkt 1.5 des Anhangs auf die Möglichkeit der messtechni-
schen Ermittlung tieffrequenter Geräuschimmissionen. Anhaltswerte für das Vorliegen relevanter tief-
frequenter Geräuschimmissionen sind dann gegeben, wenn bei deutlich wahrnehmbaren tieffrequenten
Geräuschen in geschlossenen Räumen die Differenz der durch Messung ermittelten Pegel LCeq – LAeq
mehr als 20 dB beträgt.

Tieffrequente Geräuschimmissionen werden zudem nicht ausschließlich als Luftschall, sondern auch
durch in den Baugrund und die Umfassungsbauteile eingetragene und somit als Körperschall übertra-
gene Schwingungen erzeugt. Dies ist durch eine entsprechend körperschallentkoppelte Errichtung tech-
nischer Anlagen zu berücksichtigen.
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6. Qualität der Prognose

Die in der Prognose gewählten Emissionsansätze basieren auf einschlägiger Fachliteratur und stellen
maximal zulässige Werte dar, die durch den Hersteller oder Betreiber zu gewährleisten sind.

Betriebszeiten und –vorgänge basieren auf Angaben des Betreibers und stellen den schalltechnisch un-
günstigsten Zustand dar. Zum Beispiel sind Fahrzeugbewegungen und Laufzeiten von Anlagen an der
oberen Erwartungsgrenze angesetzt.

Die Qualität der Prognose wird in DIN 9613-2 in Abhängigkeit von der mittleren Höhe von Schallquelle
und Immissionsort wie folgt angegeben:

Tabelle 15: Geschätzte Unsicherheit für Prognoseverfahren nach DIN 9613-2

Mittlere Höhe in m von Schallquelle und Immission-
sort

Genauigkeit in dB bei einem Abstand zwischen Quelle
und Empfänger von

0 < d < 100 m 100 < d < 1.000 m

0 < h < 5 ± 3 ± 3

5 < h < 30 ± 1 ± 3

Die geschätzten Genauigkeitswerte beschränken sich dabei auf den Bereich der Bedingungen, die für die
Gültigkeit der entsprechenden Gleichungen in DIN 9613-2 festgelegt sind. Sie sind unabhängig von Unsi-
cherheiten in der Bestimmung der Schallemissionswerte.

Da es sich bei dem Prognoseverfahren in DIN 9613-2 um ein Verfahren der Genauigkeitsklasse 2 han-
delt, kann davon ausgegangen werden, dass sich die Schätzung der Unsicherheit auf einen Bereich von
± 2 Standardabweichungen bezieht. Somit entspricht die Genauigkeitsschätzung nach DIN 9613-2 bei
der Betrachtung einer Einzelquelle gemäß Piorr 2001 einer Standardabweichung σProg von ±1,5 dB.
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Anhang A – Übersicht Emittenten

 

Gewerbeschallquellen
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Verkehr Schallquellen
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Grafische Darstellung der Emissionsquellen

Gewerbe
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Verkehr
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Anhang B - Immissionsberechnungen
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Anhang C – Übersicht verwendeter Gesetze, Normen, Richtlinien, Literatur

16. BImSchV Sechzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutz-geset-
zes, Verkehrslärmschutzverordnung vom 12. Juni 1990 (BGBl. I S. 1036), die
durch Artikel 1 der Verordnung vom 18. Dezember 2014 (BGBl. I S. 2269) geän-
dert worden ist

BImSchG Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreini-
gungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge, Bundes-Immissi-
onsschutzgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I
S. 1274), das zuletzt durch Artikel 2 Absatz 1 des Gesetzes vom 9.Dezember
2020 (BGBl. I S. 2873) geändert worden ist

DIN 4109-1 Schallschutz im Hochbau - Teil 1: Mindestanforderungen, 2018-01

DIN 45682 Akustik – Thematische Karten im Bereich des Schallimmissionsschutzes, 2020-04

DIN ISO 9613-2 Akustik - Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien, Teil 2: Allgemei-
nes Berechnungsverfahren, 1999-10

DIN EN ISO 12354 Bauakustik – Berechnung der akustischen Eigenschaften von Gebäuden aus den
Bauteileigenschaften - Teil 4: Schallübertragung von Räumen ins Freie
(ISO 12354-4:2017); Deutsche Fassung EN ISO 12354-4:2017

VDI 2571 Schallabstrahlung von Industriebauten

IG I 7 501 1/2 Korrektur redaktioneller Fehler beim Vollzug der Technischen Anleitung zum
Schutz gegen Lärm – TA Lärm, Schreiben des BMUB/Dr. Hilger an die obersten
Immissionsschutzbehörden der Länder sowie das Bundes-ministerium für Ver-
kehr und digitale Infrastruktur und das Eisenbahn-Bundesamt, 07. Juli 2017

Piorr 2001 Zum Nachweis der Einhaltung von Geräuschimmissionswerten mittels Prognose,
Piorr, D., Zeitschrift für Lärmbekämpfung 48 (2001) Nr. 5

TA Lärm Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutz-gesetz
(Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm – TA Lärm) vom 26. August 1998
(GMBl Nr. 26/1998 S. 503), zuletzt geändert durch Bekanntmachung des BMUB
vom 1. Juni 2017 (BAnz AT 08.06.2017 B5), in Kraft getreten am 9. Juni 2017, re-
daktionell korrigiert durch Schreiben des BMUB vom 07. Juli 2017 (IG I 7 - 501-
1/2)

DIN 18005 1 Bbl. 1 Schallschutz im Städtebau – Berechnungsverfahren - Schalltechnische Orientie-
rungswerte für die städtebauliche Planung, 1987-05

VDI 2719 Schalldämmung von Fenstern und deren Zusatzeinrichtungen, 1987-08

HLUG Heft 3 Technischer Bericht zur Untersuchung der Geräuschemissionen durch Lastkraft-
wagen auf Betriebsgeländen von Frachtzentren, Auslieferungs-lagern, Speditio-
nen und Verbrauchermärkten sowie weiterer typischer Geräusche insbesondere
von Verbrauchermärkten, Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie,
Lärmschutz in Hessen, Heft 3, 2005

PLS Untersuchung von Schallemissionen aus Parkplätzen, Autohöfen und Omnibus-
bahnhöfen sowie von Parkhäusern und Tiefgaragen, Bayerisches Landesamt für
Umwelt, 6. überarbeitete Auflage 2007-08

RLS 90 Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen, Bundesminister für Verkehr, 1990
(Berichtigter Nachdruck 1992)
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HLfU Heft 192 Technischer Bericht zur Untersuchung der Lkw- und Ladegeräusche auf Betriebs-
geländen von Frachtzentren, Auslieferungslagern und Speditionen, Schriften-
reihe der Hessischen Landesanstalt für Umwelt, Heft 192, 1995

DIN 45680 Messung und Bewertung tieffrequenter Geräuschimmissionen in der Nachbar-
schaft, 1997-03

DIN 45680 Bbl. 1 Messung und Bewertung tieffrequenter Geräuschimmissionen in der Nach-bar-
schaft - Hinweise zur Beurteilung bei gewerblichen Anlagen, 1997-03

ZTV-Lsw 06 Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für die Ausführung
von Lärmschutzwänden an Straßen

DIN 45687 Akustik – Software-Erzeugnisse zur Berechnung der Geräuschimmission im
Freien


